
 

 Sitzungsvorlage 

Nr. 0074/24 

 
 

Gremium Datum Status Öffentlichkeitsstatus 

Gemeinderat 07.05.2024 Vorberatung öffentlich 

Gemeinderat 16.05.2024 Beschlussfassung öffentlich 

 

Hauptamt 
 
Bearbeiter: Harnest, Daniela 
Aktenzeichen: 460.15 

 
 
Datum: 23.04.2024 
 

 

 
 

Betreff: Satzungsbeschluss über die Erhebung von 
Benutzungsgebühren (Elternbeiträge) für die 
Kinderbetreuungseinrichtungen und der 
Schulkindbetreuung der Stadt Blumberg 2024/2025 
 

  
Anlagen: -Vergleichstabelle Elternbeiträge 

-Entwurf Kitagebührensatzung 2024/2025 
-Vergleichstabelle Elternbeiträge Schulkindbetreuung 
-Entwurf Geschäftsbedingungen Schulkindbetreuung 
  
  

 
 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat empfiehlt, 

 
- Die Anpassung der Elternbeiträge um 7,5 %. 

 
- Die Anpassung tritt zum 01.09.2024 in Kraft. 

 
- Die Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren (Elternbeiträge) für 

die Kinderbetreuungseinrichtungen der Stadt Blumberg (s. Anlage) mit Wirkung 
zum 01.09.2024 zu ändern. 

 
- Die Geschäftsbedingungen der Betreuungsangebote Schulkind- und Ferienbe-

treuung an den Blumberger Schulen mit Wirkung zum 01.09.2024 zu ändern. 
 

 
 

 



 

Begründung: 
 
 
Anpassung der Elternbeiträge 
 
Die Vertreter des Gemeindetags, Städtetags und der Kirchenleitungen sowie der 
kirchlichen Fachverbände in Baden-Württemberg verständigen sich grundsätzlich 
jährlich auf gemeinsame Empfehlungen über die Höhe der Elternbeiträge.  
 
Die vorgeschlagenen Erhöhungen enthalten neben den allgemeinen Kostensteige-
rungen rückwirkend die tariflichen Kostensteigerungen. 
 
Vor diesem Hintergrund haben sich die Kommunalen Landesverbände und die 4 Kir-
chen dafür ausgesprochen, eine Erhöhung der Elternbeiträge pauschal  
 

um 7,5 Prozent zu empfehlen. 
 
 
Die Elternbeiträge für Angebote der Schulkind- und Ferienbetreuung der Blumberger 
Schulen sollten entsprechend angepasst werden. 
 
Die Kommunalen Landesverbände und die 4 Kirchen haben sich zusätzlich für das 
Kindergartenjahr 2025/2026 verständigt, eine Erhöhung der Elternbeiträge pauschal  
 

um 7,3 Prozent zu empfehlen. 
 
Die Verwaltung schlägt jedoch vor diese Entscheidung auf das Frühjahr 2025 zu ver-
schieben. 
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